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ANHANG 

Anhänge XXVI bis XLIV zu Titel V des Assoziierungsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 

ANHANG X 

zum  

VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES RATES 

über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits im Namen der 

Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Abkommens 
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ANHANG

Anhänge XXVI bis XLIV zu Titel V des Assoziierungsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits

ANHANG X 

zum  

VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES RATES 

über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits im Namen der 

Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Abkommens 

ASSOZIIERUNGSABKOMMEN

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN 
MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER UKRAINE 

ANDERERSEITS
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ANHÄNGE
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ANHÄNGE ZU 

TITEL IV: HANDEL UND HANDELSFRAGEN

[PLACEHOLDER] 
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ANHÄNGE ZU 

TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE 
ZUSAMMENARBEIT
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ANHANG XXVI  

zu KAPITEL 1: ZUSAMMENARBEIT IM ENERGIEBEREICH EINSCHLIESSLICH 
NUKLEARFRAGEN

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

1. Die EU und die Ukraine führen einen Frühwarnmechanismus ein, der praktische 
Maßnahmen zur Vorbeugung und zur schnellen Reaktion auf (drohende) 
Notfallsituationen vorsieht. Dieses System soll außerdem eine frühzeitige Bewertung 
möglicher Risiken und Probleme, die in Zusammenhang mit Angebot und Nachfrage 
von Erdgas, Öl oder Strom auftreten können, sowie Vorbeugemaßnahmen und 
schnelle Reaktionen im Fall einer Notsituation bzw. einer drohenden Notsituation 
ermöglichen.  

2. Für die Zwecke dieses Anhangs ist eine Notsituation eine Situation, die eine 
signifikante Störung/ physische Unterbrechung der Erdgas-, Öl- oder 
Stromlieferungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union zur Folge hat.  

3. Für die Zwecke dieses Anhangs sind die Koordinatoren der Energieminister der 
Ukraine und das für Energie zuständige Mitglied der Europäischen Kommission. 

4. Insbesondere im Rahmen der zwischen der Europäischen Union und der Ukraine am 
1. Dezember 2005 geschlossenen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im 
Energiebereich sollten beide Vertragsparteien gemeinsam eine frühzeitige 
Evaluierung möglicher Risiken und Probleme, die in Zusammenhang mit der 
Lieferung von und dem Bedarf an Energieerzeugnissen auftreten können, 
durchführen und den Koordinatoren übermitteln. 

5. Erhält eine der Vertragsparteien des Abkommens Kenntnis von einer Notsituation 
oder einer anderen Situation, die ihrer Ansicht nach zu einer Notsituation führen 
könnte, informiert sie umgehend die andere Vertragspartei darüber. 

6. Unter den in Absatz 5 erläuterten Umständen unterrichten sich die Koordinatoren so 
rasch wie möglich über die Notwendigkeit, den Frühwarnmechanismus zu aktivieren. 
Dabei sind u.a. auch die Personen anzugeben, die von den Koordinatoren ermächtigt 
wurden, untereinander in ständigem Kontakt zu stehen. 

7. Nach einer Meldung gemäß Absatz 6 legt jede Vertragspartei der jeweils anderen 
ihre eigene Bewertung der Lage vor. Diese Bewertung umfasst eine Einschätzung 
des zeitlichen Rahmens, innerhalb dessen eine drohende oder akute Notsituation 
bewältigt werden kann. Beide Vertragsparteien reagieren unverzüglich auf die 
Bewertung der jeweils anderen Vertragspartei und ergänzen sie durch ihr vorliegende 
zusätzliche Informationen.  

8. Kann eine Seite die Bewertung der Situation durch die andere Seite oder deren 
Einschätzung des zeitlichen Rahmens, innerhalb dessen eine drohende oder akute 
Notsituation bewältigt werden kann, nicht angemessen beurteilen oder nicht 
akzeptieren, kann der zuständige Koordinator Konsultationen beantragen, die 
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spätestens drei Tage nach der Übermittlung der Meldung gemäß Absatz 6 beginnen 
müssen. Die Konsultationen finden im Rahmen einer Expertengruppe statt, die sich 
aus von den Koordinatoren bevollmächtigten Vertretern zusammensetzt. Ziel der 
Konsultationen ist: 

– die Ausarbeitung einer einvernehmlichen Bewertung der Situation und ihrer 
möglichen weiteren Entwicklung;

– die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Bewältigung der drohenden oder der 
akuten Notsituation;

– die Ausarbeitung von Empfehlungen für einen gemeinsamen Aktionsplan der 
Vertragsparteien, um die Auswirkungen einer Notsituation zu begrenzen und, 
falls möglich, die Notsituation zu bewältigen - auch durch die Einsetzung einer 
speziellen Monitoring-Gruppe. 

9. Die Konsultationen, einvernehmlichen Bewertungen und vorgeschlagenen 
Empfehlungen stützen sich auf die Grundsätze der Transparenz, der 
Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit. 

10. Die Koordinatoren setzen sich unter Berücksichtigung der als Ergebnis der 
Konsultationen ausgearbeiteten Empfehlungen innerhalb ihrer jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiche für die Beseitigung einer drohenden oder die Bewältigung 
einer akuten Notsituation ein.

11. Die Expertengruppe gemäß Absatz 8 berichtet den Koordinatoren unverzüglich über 
ihre Tätigkeiten, sobald einer der vereinbarten Aktionspläne umgesetzt wurde. 

12. Falls eine Notsituation eintritt, können die Koordinatoren eine spezielle Monitoring-
Gruppe einsetzen, die die aktuellen Umstände und die Entwicklung der Lage prüft 
und objektiv darüber Bericht erstattet. Diese Gruppe besteht aus: 

– Vertretern beider Vertragsparteien, 

– Vertretern der Energieversorgungsunternehmen beider Vertragsparteien 

– Vertretern internationaler Energieorganisationen, die von den Vertragsparteien 
vorgeschlagen und im gegenseitigen Einvernehmen aufgenommen werden 

– unabhängige Experten, die von den Vertragsparteien vorgeschlagen und im 
gegenseitigen Einvernehmen aufgenommen werden. 

13. Die spezielle Monitoring-Gruppe nimmt ihre Arbeit unverzüglich auf und ist 
erforderlichenfalls solange tätig, bis die Notsituation bewältigt wurde. Der Beschluss 
über die Beendigung der Arbeit der speziellen Monitoring-Gruppe wird von den 
Koordinatoren gemeinsam gefasst. 

14. Ab dem Zeitpunkt der Entdeckung des in Absatz 5 genannten Vorfalls und bis zum 
Abschluss des Verfahrens der Aktivierung des Frühwarnmechanismus, sowie bis zur 
Beseitigung einer drohenden oder die Bewältigung einer akuten Notsituation, werden 
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die Vertragsparteien alles in ihrer Macht Stehende tun, um die negativen 
Auswirkungen für die andere Vertragspartei möglichst gering zu halten. Beide 
Vertragsparteien werden zusammenarbeiten um eine möglichst rasche Lösung im 
Geiste der Transparenz zu erreichen. Die Vertragsparteien unterlassen jegliche 
Maßnahmen, die nicht mit der aktuellen Notsituation zusammenhängen und negative 
Auswirkungen auf die Erdgas-, Öl- oder Stromlieferungen zwischen der Ukraine und 
der Europäischen Union haben oder verstärken könnten.

15. Jede Vertragspartei trägt für sich die Kosten, die ihr durch Maßnahmen im Rahmen 
dieses Anhangs entstehen. 

16. Die Vertragsparteien wahren die Vertraulichkeit aller zwischen ihnen ausgetauschten 
Informationen, die als vertraulich eingestuft sind. Die Vertragsparteien treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der Informationen auf der 
Grundlage der einschlägigen Rechtsakte und normativen Akte der Ukraine, der 
Europäischen Union und/oder ihrer Mitgliedstaaten sowie im Einklang mit den 
geltenden internationalen Übereinkünften zu gewährleisten.

17. Die Vertragsparteien können im gegenseitigen Einvernehmen Vertreter dritter 
Parteien zur Teilnahme an den Konsultationen oder Monitoringverfahren gemäß den 
Absätzen 8 und 12 einladen. 

18. Die Vertragsparteien können vereinbaren, die Bestimmungen dieses Anhangs 
anzupassen, um einen Frühwarnmechanismus zwischen ihnen und anderen Parteien 
einzurichten.

19. Ein Verstoß gegen diesen Mechanismus kann nicht Anlass für 
Streitbeilegungsverfahren im Rahmen dieses Abkommens sein. Außerdem legen die 
Vertragsparteien in solchen Streitbeilegungsverfahren nicht als Beweise vor und 
stützen sich nicht auf: 

– Positionen oder Vorschläge, welche die andere Vertragspartei im Rahmen des 
Verfahrens eingenommen bzw. vorgelegt hat, oder 

– Absichtserklärungen der anderen Vertragspartei, eine Lösung für die 
Notsituation zu akzeptieren, die durch den Frühwarnmechanismus bewältigt 
werden soll. 
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ANHANG XXVII 

zu KAPITEL 1: ZUSAMMENARBEIT IM ENERGIEBEREICH, EINSCHLIESSLICH 
NUKLEARFRAGEN

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich zur schrittweisen Annäherung seiner Rechtsvorschriften an 
folgende EU-Vorschriften innerhalb der vorgesehenen Fristen: 

Strom

Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Richtlinie bis 1.1.2012 umgesetzt.  

Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel, geändert durch den Beschluss 2006/770/EG der 
Kommission. 

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Verordnung bis 1.1.2012 umgesetzt.  

Richtlinie 2005/89/EG über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Richtlinie bis 1.1.2012 umgesetzt.  

Gas

Richtlinie 2003/55/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Richtlinie bis 1.1.2012 umgesetzt.  

Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den 
Erdgasfernleitungsnetzen

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Verordnung bis 1.1.2012 umgesetzt.  

Richtlinie 2004/67/EG über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Richtlinie bis 1.1.2012 umgesetzt.  

Öl
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Richtlinie 2006/67/EG des Rates zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an 
Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie finden innerhalb von 3 Jahren Eingang in die 
ukrainischen Rechtsvorschriften und werden innerhalb von 11 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Prospektion und Exploration von Kohlenwasserstoffen

Richtlinie 94/22/EG über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, 
Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens unter Berücksichtigung von Artikel 12 und 13 der handelsrelevanten 
Bestimmungen unter Kapitel 11 Handelsrelevante Energiefragen von Titel IV: Handel und 
Handelsfragen umgesetzt  

Energieeffizienz

Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie finden innerhalb von 3 Jahren Eingang in die 
ukrainischen Rechtsvorschriften und werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie finden innerhalb von 5 Jahren Eingang in die 
ukrainischen Rechtsvorschriften und werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2005/32/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte

Durchführungsrichtlinien/-verordnungen:

– Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von 
Ökodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile bei Nulllast 
sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb 

– Verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Leuchtstofflampen ohne 
eingebautes Vorschaltgerät, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgeräte und 
Leuchten zu ihrem Betrieb  
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– Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit 
ungebündeltem Licht  

– Verordnung (EG) Nr. 107/2009 der Kommission Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Set-Top-Boxen

– Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung 
von Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und 
elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand 

– Richtlinie 92/42/EWG des Rates über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln  

– Richtlinie 96/57/EG über Anforderungen im Hinblick auf die Energieeffizienz von 
elektrischen Haushaltskühl- und -gefriergeräten und entsprechenden Kombinationen

– Richtlinie 2000/55/EG über Energieeffizienzanforderungen an Vorschaltgeräte für 
Leuchtstofflampen  

Frist: Die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie sowie die bestehenden einschlägigen 
Durchführungsmaßnahmen („Tochterrichtlinien und -verordnungen“) werden innerhalb von 3 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommen umgesetzt. Neue 
Tochterrichtlinien/Verordnungen werden gemäß den in diesen Richtlinien/Verordnungen 
festgesetzten Fristen nach Änderung dieses Anhangs im Einklang mit den institutionellen 
Bestimmungen von TITEL VII des Abkommens und wie der Ukraine notifiziert umgesetzt. 

Richtlinie 92/75/EWG des Rates über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen 
Ressourcen durch Haushaltsgeräte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen  

Durchführungsrichtlinien/-verordnungen:

– Richtlinie 2003/66/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
elektrische Haushaltskühl- und -gefriergeräte sowie entsprechende 
Kombinationsgeräte 

– Richtlinie 2002/40/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
Elektrobacköfen  

– Richtlinie 2002/31/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
Raumklimageräte  

– Richtlinie 98/11/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
Haushaltslampen

– Richtlinie 97/17/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
Haushaltsgeschirrspüler, geändert durch die Richtlinie 1999/9/EG der Kommission 
betreffend die Energieetikettierung für Haushaltsgeschirrspüler  
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– Richtlinie 96/60/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten  

– Richtlinie 95/13/EG der Kommission im Hinblick auf das Energieetikett für 
elektrische Haushaltswäschetrockner 

– Richtlinie 95/12/EG der Kommission betreffend die Energieetikettierung für 
elektrische Haushaltswaschmaschinen  

Frist: Die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie sowie die bestehenden einschlägigen 
Durchführungsmaßnahmen („Tochterrichtlinien und -verordnungen“) werden innerhalb von 2 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommen umgesetzt. Neue Tochterrichtlinien/-
verordnungen werden gemäß den in diesen Richtlinien/Verordnungen festgesetzten Fristen 
nach Änderung dieses Anhangs im Einklang mit den institutionellen Bestimmungen von 
TITEL VII des Abkommens und wie der Ukraine notifiziert umgesetzt. 

Kernkraft

Richtlinie 96/29/Euratom des Rates zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für 
den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch 
ionisierende Strahlungen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates über die Überwachung und Kontrolle der 
Verbringungen radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente 

Zeitplan Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/122/Euratom des Rates zur Kontrolle hoch radioaktiver umschlossener 
Strahlenquellen und herrenloser Strahlenquellen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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ANHANG XXVIII 

zu KAPITEL 4: STEUERN

des TITELS V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich zur schrittweisen Annäherung seiner Rechtsvorschriften an 
folgende EU-Vorschriften innerhalb der vorgesehenen Fristen: 

Indirekte Steuern 

Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden mit Ausnahme der Artikel 5-8, 20, 33, 40-42, 
79, 100-101, 123-130, 140-142, 145, 146 (1(B), 147, 155, 164-166, 170-171, 175, 203, 205, 
209, 210, 212, 219, 238-240, 245, 254, 258, 274-280, 293-294, 370-395, 396-400, 402-410, 
411-413 (für EU-Mitgliedstaaten geltende Bestimmungen) sowie der Artikel 281-294, 295- 
305, 306-325, 326-332, 333-343, 348-349, 358-369 (über steuerliche Sonderregelungen) 
innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 über die Befreiung der von aus 
Drittländern kommenden Reisenden eingeführten Waren von der Mehrwertsteuer und den 
Verbrauchsteuern

- Abschnitt 3 über Höchstmengen  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur der 
Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden schrittweise umgesetzt, unter 
Berücksichtigung des künftigen Bedarfs der Ukraine im Bereich Umweltschutz und 
Energieeffizienz, der sich insbesondere aus den internationalen Verhandlungen über die 
Bekämpfung des Klimawandels in der Zeit ab 2012 ergeben kann.

Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 über das allgemeine 
Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der Richtlinie 92/12/EWG

- Artikel 1 
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Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  

Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. Juni 2011 über die Struktur und die Sätze der 
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt, mit Ausnahme des Artikels 7 Absatz 2, der Artikel 8, 9, 10, 
11, 12, des Artikels 14 Absätze 1, 2 und 4 und der Artikel 18 und 19, für deren Umsetzung 
der Assoziationsrat eine Frist festsetzen wird. 

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens wird der Assoziationsrat die Frist für die Umsetzung 
folgender Richtlinien durch die Ukraine festlegen: 

Dreizehnte Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Verfahren der Erstattung 
der Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige 

Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur der 
Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke im Hinblick auf die Besteuerung 
von Zwischenerzeugnissen im Sinne der Richtlinie 

Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8, 9, 10, 11 und 12, Artikel 14 Absätze 1, 2 und 4, Artikel 18 und 
Artikel 19 der Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. Juni 2011 über die Struktur und die 
Sätze der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren 
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ANHANG XXIX 

zu KAPITEL 5: STATISTIK

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Der in Artikel 355 des Kapitels 5 (Statistik) von Titel V (Wirtschaftliche und sektorale 
Zusammenarbeit) aufgeführte Besitzstand im Bereich Statistik ist in dem jährlich 
aktualisierten Kompendium der statistischen Anforderungen dargelegt, das von den 
Vertragsparteien als Anhang dieses Abkommens betrachtet wird.  

Die neueste verfügbare Fassung des Kompendiums der statistischen Anforderungen kann auf 
der Website des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) in elektronischer 
Form abgerufen werden.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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ANHANG XXX 

zu KAPITEL 6: UMWELT 

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich zur schrittweisen Annäherung seiner Rechtsvorschriften an 
folgende EU-Vorschriften innerhalb der vorgesehenen Fristen: 

Verantwortungsvolles Handeln im Umweltbereich und Einbeziehung des 
Umweltaspekts in andere Politikbereiche

Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (kodifizierte Fassung) 

Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden alle Bestimmungen der Richtlinie, die für unter diesen Vertrag 
fallende Projekte gelten, bis 1.1.2013 umgesetzt. Für andere Projekte gelten folgende 
Bestimmungen: 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung der Umweltverträglichkeitsprüfung als Anforderung an Projekte gemäß 
Anhang I und eines Verfahrens zur Ermittlung der Notwendigkeit von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen für Projekte gemäß Anhang II (Artikel 4) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung des Umfangs der Angaben die dem Projektträger vorzulegen sind 
(Artikel 5) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines Verfahrens für Konsultationen mit Umweltbehörden und eines 
Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 6) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung von Regelungen mit den Nachbarländern für den Informationsaustausch 
und Konsultationen (Artikel 7). 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Einführung von Maßnahmen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt der 
Entscheidungen über Genehmigungsanträge (Artikel 9)  

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Einführung eines Verfahrens, anhand dessen entschieden wird, welche Pläne und 
Umweltprüfung einer strategischen Umweltprüfung zu unterziehen sind und von 
Anforderungen, die sicherstellen, dass Pläne und Programme für die eine solche 
Umweltprüfung verbindlich vorgeschrieben ist, auch tatsächlich Gegenstand einer 
solchen Prüfung sind (Artikel 3).  

– Einführung eines Verfahrens für Konsultationen mit Umweltbehörden und eines 
Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 6) 

– Festlegung von Regelungen mit den Nachbarländern für den Informationsaustausch 
und Konsultationen (Artikel 7) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des 
Rates

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung der praktischen Vorkehrungen für die Bereitstellung von 
Umweltinformationen für die Öffentlichkeit und der Ausnahmen (Artikel 3 und 4) 

– Gewährleistung der Bereitstellung von Umweltinformationen durch die Behörden 
(Artikel 3 Absatz 1) 

– Einführung eines Überprüfungsverfahrens für die Entscheidung, 
Umweltinformationen gar nicht oder nur teilweise bereitzustellen (Artikel 6)  

– Einführung eines Systems für die Verbreitung von Umweltinformationen in der 
Öffentlichkeit (Artikel 7) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 



DE 17   DE

85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den 
Zugang zu Gerichten

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung eines Verfahrens zur Bereitstellung von Informationen für die 
Öffentlichkeit (Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und d) 

– Festlegung eines Verfahrens für öffentliche Konsultationen (Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 3) 

– Festlegung eines Verfahrens, um von der Öffentlichkeit geäußerte Stellungnahmen 
und Meinungen bei der Entscheidung angemessen zu berücksichtigen (Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe c) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Luftqualität

Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen (Artikel 5), der Ziel- und 
Grenzwerte (Artikel 13, 14, Artikel 16 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 1) und des Ziels 
für die Reduzierung der Exposition gegenüber PM2,5 (Artikel 15 Absatz 1) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
und Stickstoffoxide, Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Ozon, PM 10 und PM 2,5 innerhalb 
von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens ausgehend von der aktuellen 
Situation in der Ukraine umgesetzt. Mit Inkrafttreten dieses Abkommens wird der 
Assoziationsrat die Frist für die Umsetzung folgender Bestimmungen durch die Ukraine 
festlegen, damit die Anforderungen der Richtlinie in vollem Umfang erfüllt werden: 

– Festlegung und Einstufung von Gebieten und Ballungsräumen (Artikel 4 und 5) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung eines Verfahrens zur Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die 
Schadstoffe (Artikel 5, 6 und 9) 

– Erstellung von Luftqualitätsplänen für Gebiete und Ballungsräume, in denen die 
Grenz- oder Zielwerte für Schadstoffe in der Lust überschritten werden (Artikel 23) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 
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und Stickstoffoxide, Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Ozon, PM 10 und PM 2,5 innerhalb 
von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens ausgehend von der aktuellen 
Situation in der Ukraine umgesetzt. Mit Inkrafttreten dieses Abkommens wird der 
Assoziationsrat die Frist für die Umsetzung folgender Bestimmungen durch die Ukraine 
festlegen, damit die Anforderungen der Richtlinie in vollem Umfang erfüllt werden: 

– Erstellung von Plänen mit kurzfristigen Maßnahmen für Gebiete und Ballungsräume, 
in denen die Gefahr besteht, dass sie Alarmschwellen überschritten werden 
(Artikel 24) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines Systems zur Unterrichtung der Öffentlichkeit (Artikel 26) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2004/107/EG über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft  

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen (Artikel 4 Absatz 6) und 
der Zielwerte (Artikel 3) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden für Arsen, Nickel, Kadmium und 
Benzo(a)pyren innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens ausgehend 
von der aktuellen Situation in der Ukraine umgesetzt. Mit Inkrafttreten dieses 
Abkommens wird der Assoziationsrat die Frist für die Umsetzung folgender 
Bestimmungen durch die Ukraine festlegen, damit die Anforderungen der Richtlinie in 
vollem Umfang erfüllt werden: 

– Festlegung und Einstufung von Gebieten und Ballungsräumen (Artikel 3 und 
Artikel 4 Absatz 6)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung eines Verfahrens zur Beurteilung der Luftqualität in Bezug auf die 
Schadstoffe (Artikel 4) 

– Einführung von Maßnahmen, um im Hinblick auf die entsprechenden Schadstoffe 
die Luftqualität zu gewährleisten oder zu verbessern (Artikel 3) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
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dieses Abkommens ausgehend von der aktuellen Situation in der Ukraine umgesetzt. Mit 
Inkrafttreten dieses Abkommens wird der Assoziationsrat die Frist für die Umsetzung 
folgender Bestimmungen durch die Ukraine festlegen, damit die Anforderungen der 
Richtlinie in vollem Umfang erfüllt werden: 

Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG des Rates, geändert durch die Richtlinien 2000/71/EG, 2003/17/EG 
und 2009/30/EG und Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.  

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Durchführung einer Bewertung des nationalen Kraftstoffverbrauchs. 

– Einführung eines Systems zur Überwachung der Kraftstoffqualität (Artikel 8) 

– Verbot des Inverkehrbringens von verbleitem Ottokraftstoff (Artikel 3 Absatz1) 

– Genehmigung des Inverkehrbringens von unverbleitem Ottokraftstoff, 
Dieselkraftstoff und Gasöl für mobile Maschinen und Geräte sowie land- und 
forstwirtschaftliche Zugmaschinen sofern der Kraftstoff den einschlägigen 
Anforderungen entspricht (Artikel 3 und 4)

– Einführung eines Regelungsverfahrens für außergewöhnliche Umstände und eines 
Systems für die Erhebung von Daten zu der nationalen Kraftstoffqualität (Artikel 7 
und 8). 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 1999/32/EG über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger 
Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG, geändert durch die 
Verordnung (EG) 1882/2003 und die Richtlinie 2005/33/EG

Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden die Bestimmungen der Richtlinie, die für unter diesen Vertrag 
fallende Zwecke verwendete Kraftstoffe gelten, bis 1.1.2012 umgesetzt. Für Kraftstoffe, die 
anderen Zwecken dienen, werden folgende Bestimmungen umgesetzt: 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines effizienten Probenahmesystems und geeigneter Analysemethoden 
(Artikel 6) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Verbot der Verwendung von Schweröl und Gasöl mit einem Schwefelgehalt, der die 
festgelegten Grenzwerte überschreitet (Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Anwendung der Höchstwerte auf Schiffskraftstoffe (Artikel 4a und 4b)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 94/63/EG zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 
(VOC- Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den 
Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen, geändert durch die Verordnung (EG) 1882/2003 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Angabe aller Auslieferungslager (Artikel 2)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung technischer Maßnahmen zur Verringerung des Verlusts an Ottokraftstoff 
bei Lagertanks in Auslieferungslagern und Tankstellen und bei Befüllung und 
Entleerung beweglicher Behältnisse in Auslieferungslagern (Artikel 3, 4 und 6 sowie 
Anhang III)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 9 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung der Vorschrift, dass alle Füllstellen für Straßentankfahrzeuge und 
mobilen Behältnisse den Anforderungen entsprechen müssen (Artikel 4 und 5)  

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 9 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2004/42/EG über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und 
Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 
1999/13/EG

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung von Höchstgrenzen für den VOC-Gehalt von Farben und Lacken 
(Artikel 3 und Anhang II) 
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– Einführung von Vorschriften, die gewährleisten, dass Produkte, die in Verkehr 
gebracht wurden oder werden, mit einem Etikett versehen sind, das den 
einschlägigen Anforderungen entspricht (Artikel 3 und 4)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Abfall- und Ressourcenmanagement

Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Aufstellung von Abfallbewirtschaftungsplänen im Einklang mit der fünfstufigen 
Abfallhierarchie und den Abfallvermeidungsprogramme (Kapitel V der Richtlinie 
2008/98/EG)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines Systems der vollständigen Kostenübernahme nach dem 
Verursacherprinzip und dem Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung 
(Artikel 14) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines Genehmigungssystems für Anlagen/Unternehmen, die Abfälle 
beseitigen oder verwerten, mit besonderen Auflagen für gefährliche Abfälle 
(Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG)  

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines Registers über Anlagen und Unternehmen, die Abfälle sammeln 
oder befördern (Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien, geändert durch die Verordnung (EG) 1882/2003 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Einführung von Deponieklassen (Artikel 4) 
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– Festlegung einer nationalen Strategie zur Verringerung der zur Deponierung 
bestimmten, biologisch abbaubaren Abfälle (Artikel 5) 

– Einführung eines Antrags- und Genehmigungssystems und eines 
Abfallannahmeverfahrens (Artikel 5 bis 7, Artikel 11, 12 und 14) 

– Einführung eines Mess- und Überwachungsverfahrens während des Betriebs der 
Deponie und eines Stilllegungs- und Nachsorgeverfahrens für Deponien, die 
stillgelegt werden (Artikel 12 und 13) 

– Festlegung eines Nachrüstprogramms für vorhandene Deponien (Artikel 14)

– Einführung eines Kostenerfassungssystems (Artikel 10) 

– Gewährleistung der Behandlung von Abfällen, die einer Deponie zugeführt werden 
(Artikel 6) 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. Für Anlagen, die nach Unterzeichnung 
dieses Abkommens in Betrieb genommen werden, werden die Bestimmungen der 
Richtlinie ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG  

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Einführung eines Systems, mit dem sichergestellt wird, dass der Betreiber einen 
Abfallbewirtschaftungsplan (zur Identifizierung und Einstufung der 
Abfallentsorgungseinrichtungen und zur Charakterisierung der Abfälle ) aufstellt 
(Artikel 4 und 9)

– Festlegung eines Genehmigungsverfahrens, finanzieller Sicherheitsleistungen und 
eines Inspektionsverfahrens (Artikel 7, 14 und 17) 

– Einführung von Verfahren zur Sicherung und Überwachung von Abbauhohlräumen 
(Artikel 10) 

– Einführung von Stilllegungs- und Nachsorgeverfahren für Entsorgungseinrichtungen 
für Bergbauabfälle (Artikel 12) 

– Erstellung einer Bestandsaufnahme stillgelegter Abfallentsorgungseinrichtungen
(Artikel 20)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Wasserqualität und Bewirtschaftung der Wasserressourcen, einschließlich 
Meeresumwelt
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Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, geändert durch den Beschluss Nr. 2455/2001/EG 
und die Richtlinie 2009/31/EG 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung einer Legaldefinition für die hydrographischen Gebietseinheiten des 
Landes.

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Ausarbeitung entsprechender nationaler Rechtsvorschriften (Verordnung über die 
Direktion für Wassereinzugsgebiete), mit denen einer für Wassereinzugsgebiete 
zuständigen Direktion die Aufgaben nach Artikel 3 der Richtlinie 2000/60/EG 
übertragen werden

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Bestimmung von Flussgebietseinheiten und Festlegung von 
Verwaltungsvereinbarungen für internationale Flüsse, Seen und Küstengewässer 
(Artikel 3) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Analyse der Merkmale von Flussgebietseinheiten (Artikel 5) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Aufstellung von Programmen zur Überwachung der Wasserqualität (Artikel 8) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Ausarbeitung von Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete, Durchführung von 
öffentlichen Konsultationen dazu und Veröffentlichung dieser Pläne (Artikel 13 und 
14)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 
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Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Artikel 4 und 5) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (Artikel 6) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen (Artikel 7) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Entwicklung einer Meeresstrategie in Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten 
(Artikel 5 und 6) 

– Fertigstellung einer Anfangsbewertung der Meeresgewässer, Beschreibung eines 
guten Umweltzustands der Gewässer und Festlegung von Umweltzielen und 
dazugehörigen Indikatoren (Artikel 5 und 8 - 10)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Erstellung eines Überwachungsprogramms für die laufende Bewertung und 
regelmäßige Aktualisierung der Ziele (Artikel 5 und 11) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Erstellung eines Maßnahmenprogramms zur Erreichung eines guten Umweltzustands 
(Artikel 5 und 13) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser, geändert durch die 
Richtlinie 98/15/EG, die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 und die Verordnung (EG) 
Nr.1137/2008

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Bewertung des Zustands der kommunalen Abwassersammlung und -behandlung 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Ausweisung empfindlicher Gebiete und Gemeinden (Artikel 5 und Anhang II) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Erstellung eines Programms mit technischen und finanziellen Maßnahmen zur 
Erfüllung der Anforderungen an die kommunale Abwasserbehandlung (Artikel 17) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 und die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung von Qualitätsstandards für Trinkwasser (Artikel 4 und 5) 

– Einrichtung eines Überwachungsprogramms (Artikel 6 und 7) 

– Einführung eines Systems zur Information der Verbraucher (Artikel 13) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen, geändert durch die Verordnung (EG) Nr.1882/2003

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Ausweisung der durch Nitrat gefährdeten Gebiete (Artikel 3)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach 
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Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung eines Aktionsplans für nitratgefährdete Gebiete (Artikel 5)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

–  Aufstellung von Programmen zur Überwachung der Wasserqualität (Artikel 6) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Naturschutz

Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Bestimmung der Vogelarten, auf die besondere Schutzmaßnahmen anzuwenden sind, 
und regelmäßig auftretender Zugvogelarten  

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung und Ausweisung von besonderen Schutzgebieten für Vogelarten 
(Artikel 4 Absatz 1) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung besonderer Schutzmaßnahmen für regelmäßig auftretende Zugvogelarten 
(Artikel 4 Absatz 2)

Frist: Gemäß dem Protokoll über den Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden diese Bestimmungen der Richtlinie bis zum 1.1.2015 
umgesetzt  

– Erlassen einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller wildlebenden Vogelarten, mit 
bejagten Vogelarten als besonderer Untergruppe, und des Verbots des absichtlichen 
Tötens oder Fangens (Artikel 5, 6,7, 8, Artikel 9 Absätze 1 und 2) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 92/43/EG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen, geändert durch die Richtlinien 97/62/EG und 2006/105/EG und die 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Aufstellung einer Liste von Schutzgebieten, Ausweisung dieser Gebiete und 
Prioritätensetzung für ihre Verwaltung (einschließlich Fertigstellung des 
Verzeichnisses potenzieller Emerald-Schutzgebiete und Festlegung von Schutz- und 
Verwaltungsmaßnahmen für diese Gebiete (Artikel 4) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung der nötigen Erhaltungsmaßnahmen für diese Gebiete (Artikel 6)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Festlegung eines Systems zur Überwachung des Erhaltungszustands der 
Lebensräume und Arten (Artikel 11).  

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines ein strengen Schutzsystems für die in Anhang IV genannten 
Tierarten, sofern für die Ukraine relevant (Artikel 12) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

– Einführung eines Mechanismus für Aufklärung und allgemeine Information der 
Öffentlichkeit (Artikel 22)  

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Verschmutzung durch Industrieanlagen und industrielle Gefahren,

Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung) (Neufassung) 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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– Bestimmung der Anlagen, für die eine Genehmigung erforderlich ist (Anhang I) 

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Umsetzung der BVT unter Berücksichtigung der BREFs-Schlussfolgerungen (Artikel 
14 Absätze 3 bis 6 und Artikel 15 Absätze 2 bis 4)

Frist: Bei Inkrafttreten dieses Abkommens legt der Assoziationsrat die Frist fest, die der 
Ukraine für die Umsetzung dieser Bestimmungen für bestehende Anlagen eingeräumt wird.  

– Einrichtung eines integrierten Genehmigungssystems (Artikel 6 bis 9 und 13) 

– Einführung eines Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der 
Genehmigungsauflagen (Artikel 8, Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 23 
Absatz 1) 

– Festlegung von Emissionsgrenzwerten für Feuerungsanlagen (Artikel 30 und 
Anhang V) 

– Ausarbeitung von Plänen zur Verringerung der jährlichen Gesamtemissionen aus 
bestehenden Anlagen (wahlweise statt der Festlegung von Grenzwerten für 
bestehende Anlagen) (Artikel 32)  

Frist: Als unmittelbare Priorität legt der Assoziationsrat die Frist fest, die der Ukraine für die 
Umsetzung dieser Bestimmungen für neue Anlagen eingeräumt wird. Der Assoziationsrat legt 
ebenfalls die Frist fest, die der Ukraine für die Umsetzung dieser Bestimmungen für bereits 
bestehende Anlagen eingeräumt wird. Die Frist wird unbeschadet der im Protokoll über den 
Beitritt der Ukraine zum Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft vorgesehenen 
Fristen für Feuerungsanlagen festgelegt, die in den Geltungsbereich dieses Vertrags fallen. 
Bestehende Anlagen sind Anlagen, denen innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens eine Genehmigung erteilt wurde, sofern sie spätestens 6 Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens in Betrieb genommen werden.

Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG und 
die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Schaffung von Mechanismen für eine effiziente Koordinierung zwischen den 
zuständigen Behörden 

– Einführung von Systemen für die Erfassung von Informationen über unter diese 
Richtlinie fallende Betriebe und die Unterrichtung über schwere Unfälle (Artikel 13 
und 14)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Klimawandel und Schutz der Ozonschicht

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft 
und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, geändert durch die Richtlinie 
2004/101/EG 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Einführung eines Systems für die Erfassung der einschlägigen Anlagen und der 
Treibhausgase (Anhänge I und II) 

– Ausarbeitung eines nationalen Zuteilungsplans für die Vergabe der Zertifikate an die 
Anlagen (Artikel 9) 

– Einführung eines Systems für die Erteilung von Genehmigungen für 
Treibhausgasemissionen und Ausstellung von Zertifikaten die zwischen Betreibern 
von Anlagen in der Ukraine gehandelt werden können (Artikel 4 und Artikel 11 bis 
13)

– Einführung von Systemen für Überwachung, Berichterstattung, Überprüfung und 
Durchsetzung und von Verfahren für die Konsultation der Öffentlichkeit (Artikel 9, 
Artikel 14 bis 17, Artikel 19 und 21)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase  

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung/Angleichung der nationalen Anforderungen für Ausbildung und 
Zertifizierung des betroffenen Personals und der Unternehmen (Artikel 5)  

– Festlegung eines Berichterstattungssystems für die Gewinnung von Emissionsdaten 
aus den einschlägigen Sektoren (Artikel 6) 

– Festlegung einer Sanktionsregelung (Artikel 13) 

Frist: diese Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, 
geändert durch die Verordnungen (EG) Nr. 2038/2000, (EG) Nr. 2039/2000, (EG) Nr. 
1804/2003, (EG) Nr. 2077/2004, (EG) Nr. 29/2006, (EG) Nr. 1366/2006, (EG) Nr. 
1784/2006, (EG) Nr. 1791/2006 und (EG) Nr. 2007/899 sowie die Beschlüsse 2003/160/EG, 
2004/232/EG und 2007/54/EG 
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– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Erlass eines Verbots geregelter Stoffe, das auch die Einstellung der Verwendung 
unbenutzter teilhalogenierter Fluorchlorkohlenwasserstoffe bis 2010 und aller 
teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe bis 2020 vorsieht (Artikel 4 und 5) 

– Beschränkung der für den Quarantänebereich oder für die Behandlung vor dem 
Transport verwendeten Methylbromidmengen auf den Durchschnitt des berechneten 
Umfangs des in den Jahren 1996, 1997 und 1998 für dieselben Zwecke verwendeten 
Methylbromids (Artikel 4)

– Schrittweise Einstellung des Inverkehrbringens von unbenutzten teilhalogenierten 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen bis 2015 (Artikel 4) 

– Festlegung der Verpflichtung, bereits verwendete geregelte Stoffe 
zurückzugewinnen, zu recyceln, aufzuarbeiten und zu zerstören (Artikel 16)

– Festlegung von Verfahren für die Überwachung und Kontrolle des Austretens von 
geregelten Stoffen (Artikel 17)  

Frist: diese Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 2 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Genetisch veränderte Organismen 

Der einschlägige Besitzstand der EU zu genetisch veränderten Organismen ist auch 
Gegenstand des Kapitels 4: (Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen) von Titel IV (Handel und Handelsfragen) 

Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über 
die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates, geändert durch die Beschlüsse 
2002/623/EG und 2002/811/EG, die Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003 
und die Richtlinie 2008/27/EG 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– schrittweise Einstellung der Verwendung von Antibiotikaresistenzmarkern in gemäß 
Teil C in den Verkehr gebrachten GVO und in gemäß Teil B zugelassenen GVO 
(Artikel 4 Absatz 2) 

– Einführung wirksamer Inspektionen und Kontrollverfahren, um die Einhaltung dieser 
der Richtlinie zu gewährleisten, insbesondere im Falle nicht genehmigter GVO 
(Artikel 4 Absatz 5) 

– Festlegung von Verfahren für die vorherige Anmeldung von Freisetzungen gemäß 
Teil B (Artikel 6) und gemäß Teil C (Artikel 13) bei den zuständigen Behörden. 

– Festlegung von Umweltverträglichkeitsprüfungen für Freilassungen gemäß Teil B 
(Artikel 6 bis 11) und gemäß Teil C (Artikel 13 bis 24) 



DE 31   DE

– Einrichtung eines öffentlichen Registers der Orte der gemäß Teil B vorgenommenen 
Freisetzungen (Artikel 31 Absatz 3 Buschstabe a) 

– Einrichtung eines öffentlichen Registers der Standorte der gemäß Teil C angebauten 
GVO (Artikel 31 Absatz 3 Buschstabe b) 

– Festlegung von Verfahren für die Anhörung der Öffentlichkeit und gegebenenfalls 
von Gruppen (Artikel 9) 

– Festlegung eines Berichterstattungsverfahren für die Ergebnisse der Freisetzung, die 
der Anmelder der(den) zuständigen Behörde(n) zu übermitteln hat (Artikel 10) 

– Gewährleistung, dass die Kennzeichnung und die Verpackung der in den Verkehr 
gebrachten GVO den einschlägigen Anforderungen entspricht (Artikel 21)

– Gewährleistung der vertraulichen Behandlung von Informationen und des Schutzes 
er Rechte an geistigem Eigentum (Artikel 25)  

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Verordnung (EG) Nr. 1946/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2003 über grenzüberschreitende Verbringungen genetisch veränderter Organismen  

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung von Verfahren für die Verbringung von GVO, die zur absichtlichen 
Freisetzung in die Umwelt bestimmt sind (Artikel 4 bis 8) 

– Festlegung von Verfahren für GVO, die zur unmittelbaren Verwendung als Lebens- 
oder Futtermittel oder zur Verarbeitung bestimmt sind (Artikel 9 und 10) und für 
GVO, die für die Anwendung in geschlossenen Systemen bestimmt sind (Artikel 11) 

– Festlegung von Verfahren für die Identifizierung und das Ausfüllen der 
Begleitpapiere (Artikel 12) sowie für die Anmeldung der Durchfuhr von GVO 
(Artikel 13) 

– Festlegung einer Regelung zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von 
Informationen (Artikel 16)  

Frist: diese Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die 
Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen 

– Annahme nationaler Rechtsvorschriften und Benennung der zuständigen Behörde/n 

– Festlegung von Einschließungsstufen für GVM und Gewährleistung der 
Durchführung von Risikobewertungen durch die Anwender (Artikel 4) 
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– Anwendung der allgemeinen Grundsätze und der zugewiesenen Klasse sowie anderer 
Schutzmaßnahmen des Anhangs IV (Artikel 5) 

– Festlegung der Anmeldeverfahren (Artikel 6 bis 9) 

– Festlegung von Kriterien für Notfallpläne (Artikel 13 bis 15) 

– Festlegung einer Regelung zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von 
Informationen (Artikel 18)  

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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ANHANG XXXI 

zu KAPITEL 6 UMWELT

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Umsetzung des Kyoto-Protokolls durch die Ukraine, sowie Erfüllung aller Förderkriterien, 
um die Mechanismen des Protokolls vollständig nutzen zu können.

Ausarbeitung eines langfristigen Aktionsplans (d. h. für die Zeit nach 2012) für den 
Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel 

Entwicklung und Umsetzung von langfristigen Maßnahmen zur Verringerung von 
Treibhausgasemissionen  
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ANHANG XXXII 

zu KAPITEL 7 VERKEHR

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

1. Straßenverkehr

Technische Anforderungen 

Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von 
Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für alle Kraftfahrzeuge, die im internationalen 
Straßenverkehr eingesetzt werden innerhalb von 1 Jahr bzw. für Kraftfahrzeuge, die für den 
internationalen Personenverkehr eingesetzt werden, innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt, sowie für alle Fahrzeuge im Inlandsverkehr, die nach dem 1. 
Januar 2008 erstmalig zugelassen wurden, innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens.

Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen 
Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 
Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im 
grenzüberschreitenden Verkehr

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für diejenigen in der EU zugelassenen 
Fahrzeuge, die internationale Schnellstraßen im Sinne von Anhang I des Europäischen 
Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 
1975 nutzen, innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. Der 
Assoziationsrat erlässt innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens einen 
Beschluss über die Ausweitung der Anwendung der Richtlinie auf das gesamte Straßennetz 
und alle Kraftfahrzeuge.

Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die 
technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger . 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für alle Kraftfahrzeuge, die im internationalen 
Straßenverkehr eingesetzt werden innerhalb von 1 Jahr und für Kraftfahrzeug, die für den 
internationalen Personenverkehr eingesetzt werden, innerhalb von 3 Jahren sowie für alle 
anderen Fahrzeuge innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. .

Sicherheitsbedingungen

Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein.

– Einführung der Führerscheinklassen (Artikel 3)
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Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Bedingungen für Ausstellung des Führerscheins (Artikel 4, 5, 6 und 7)

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

– Anforderungen an die Fahrprüfungen (Anhänge II und III)  

Frist: diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 
über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für alle Gefahrguttransporte im 
internationalen Straßenverkehr innerhalb von 1 Jahr, für innerstaatliche Gefahrguttransporte 
innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Soziale Bedingungen 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur 
Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates  

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden für den innerstaatlichen Verkehr innerhalb 
von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät 
im Straßenverkehr 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden für den innerstaatlichen Verkehr innerhalb 
von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über 
Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und 
(EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für den innerstaatlichen Verkehr innerhalb 
von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates
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– Artikel 3, 4, 5, 6, 7 (ohne Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit), 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 und Anhang I

Frist: Diese Bestimmungen der Verordnung werden für alle Kraftverkehrsunternehmen, die 
im grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind, innerhalb von 3 Jahren, für alle anderen 
innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 
Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports 
ausüben

Frist: Die Bestimmungen dieser Richtlinie werden für im internationalen Straßentransport 
Beschäftigte innerhalb von 3 Jahren und für im innerstaatlichen Straßentransport Beschäftigte 
innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über 
die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den 
Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des 
Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
76/914/EWG des Rates

Frist: Die Bestimmungen dieser Richtlinie werden für im grenzüberschreitenden Verkehr 
eingesetzte Kraftfahrzeugfahrer innerhalb von 3 Jahren und für im innerstaatlichen Verkehr 
eingesetzte Fahrer innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Finanzielle Rahmenbedingungen 

Richtlinie 99/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter 
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge.

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden umgesetzt, sobald die Ukraine die Einführung 
einer Maut- oder Gebührenerhebung für die Nutzung ihrer Infrastruktur beschließt. 

2. Schienenverkehr

Markt- und Infrastrukturzugang  

Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der 
Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 

– Maßnahmen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Geschäftsführung und zur 
finanziellen Sanierung (Artikel 2, 3, 4, 5 und 9)

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

– Trennung zwischen den Geschäftsbereichen Betrieb der Infrastruktur und 
Verkehrsleistungen und Erbringung von Verkehrsleistungen (Artikel 6, 7 und 8)
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Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 95/18/EG des Rates vom 19. Juni 1995 über die Erteilung von Genehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen 

– Einführung von Genehmigungen, die unter den in den Artikeln 1, 2, 3, 4 (mit 
Ausnahme von Artikel 4 Absatz 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 15 aufgeführten 
Bedingungen erteilt werden. 

Frist: Diese Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 
über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die 
Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Verordnung (EG) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen 
wettbewerbsfähigen Güterverkehr

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen

Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des 
Rates über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 
2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von 
Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung 
(„Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit“) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im 
Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt, unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie, der der Ukraine die Anwendung strengerer Anforderungen als den derzeit nach 
ukrainischem Recht geltenden Anforderungen gestattet. 
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Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 
über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für alle Gefahrguttransporte im 
internationalen Schienenverkehr mit Inkrafttreten dieses Abkommens, für innerstaatliche 
Gefahrguttransporte innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Standardisierung von Konten und Statistiken

Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über gemeinsame Regeln für 
die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Interoperabilität 

Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über 
die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft (Neufassung) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Kombinierter Verkehr 

Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer 
Regeln für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Sonstige Aspekte 

Verordnung (EG) Nr.1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt, mit Ausnahme von Artikel 7 Absatz 2.

Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr. 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 8 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt, über die Frist für die Umsetzung der Artikel 13, 16 und 17 
wird der Assoziationsrat entscheiden.

3. Lufttransportleistungen
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– Abschluss und Umsetzung eines Abkommens über den gemeinsamen 
Luftverkehrsraum  

– Unbeschadet des Abschlusses des Abkommens über den gemeinsamen 
Luftverkehrsraum, Gewährleistung der Umsetzung und koordinierten Entwicklung 
von bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen der Ukraine und den 
Mitgliedstaaten, mit den durch das „horizontale Abkommen“ eingeführten 
Änderungen.

4. Seeverkehr

Sicherheit im Seeverkehr – Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften

Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -
besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -
besichtigungsorganisationen

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 2009/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
die Erfüllung der Flaggenstaatpflichten 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Hafenstaat 

Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
die Hafenstaatkontrolle 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden 

Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 
2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation eines 
sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 3051/95 des Rates
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Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See. 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Überwachung des Seeverkehrs 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über 
die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den 
Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Technische und verfahrenstechnische Aspekte.

Fahrgastschiffe 

Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 
Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher 
Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und 
Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  

Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über 
besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Öltankschiffe 

Verordnung (EG) Nr. 417/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Februar 
2002 zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen 
Konstruktionsanforderungen für Einhüllen-Öltankschiffe und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 2978/94 des Rates
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Die schrittweise Rücknahme von Einhüllen-Tankschiffen erfolgt nach dem im MARPOL-
Übereinkommen von 1973 festgelegten Zeitplan.

Massengutfrachtschiffe

Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 
zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und 
Entladen von Massengutschiffen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Besatzung

Richtlinie 2008/106 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten 
(Neufassung)

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Umwelt

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 
über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 6 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. April 2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Technische Anforderungen 

Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 
über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der 
Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG (die noch bis 18. Mai 2012 gilt)  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Soziale Bedingungen 
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Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der 
Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners’ Association ECSA) und 
dem Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of 
Transport Workers’ Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die 
Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten. Europäische Vereinbarung über die Regelung der 
Arbeitszeit von Seeleuten, mit Ausnahme von Paragraph 16.  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt, mit Ausnahme von Paragraph 16, der innerhalb von 7 Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt wird.

Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 
zur Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die 
Gemeinschaftshäfen anlaufen.  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Sicherheit des Seeverkehrs 

Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur 
Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt (mit Ausnahme der Bestimmungen, die Inspektionen der 
Kommission betreffen).

Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt (mit Ausnahme der Bestimmungen, die Inspektionen der 
Kommission betreffen).

5. Binnenschifffahrt

Funktionsweise des Markts 

Richtlinie 96/75/EG des Rates vom 19. November 1996 über die Einzelheiten der 
Befrachtung und der Frachtratenbildung im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden
Binnenschiffsgüterverkehr in der Gemeinschaft. 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Zugang zum Beruf 

Richtlinie 87/540/EWG des Rates vom 9. November 1987 über den Zugang zum Beruf des 
Unternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Binnenschiffsgüterverkehr und 
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über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise für diesen Beruf 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 96/50/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Harmonisierung der Bedingungen 
für den Erwerb einzelstaatlicher Schifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -
personenverkehr in der Gemeinschaft 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Sicherheit

2006/87/EG Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe

Frist: Die Übernahme der Bestimmungen der Richtlinie erfolgt im Rahmen der 
Donaukommission

Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 
über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden für alle Gefahrguttransporte im 
internationalen Verkehr innerhalb von 1 Jahr, für innerstaatliche Gefahrguttransporte 
innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

River Information Services (Binnenschifffahrtsinformationsdienste)

Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) auf den Binnenwasserstraßen 
der Gemeinschaft  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.
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ANHANG XXXIII 

zu KAPITEL 7 VERKEHR

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

1. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung einer Verbesserung durch Maßnahmen 
für reibungslosere, sicherere und zuverlässigere Verkehrsverbindungen an. Diese 
Maßnahmen sind gleichermaßen im Interesse der EU und der Ukraine. Die 
Vertragsparteien werden beim weiteren Ausbau der Verkehrsverbindungen 
zusammenarbeiten, insbesondere durch 

(a) politische Zusammenarbeit, verbesserte Verwaltungsverfahren an den 
Grenzübergängen und Beseitigung von Infrastrukturengpässen; 

(b) Zusammenarbeit mit dem Verkehrsausschuss für die Östliche Partnerschaft, als 
ergebnisorientierten ständigen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den Ländern der Östlichen Partnerschaft im Verkehrssektor;  

(c) Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen, die zu 
Verbesserungen im Verkehrssektor beitragen können;  

(d) Weiterentwicklung der ukrainischen Koordinierungsmechanismen und 
Informationssysteme, um Effizienz und Transparenz der Infrastrukturplanung, 
einschließlich Verkehrskontrollsysteme, Erhebung von Wegeentgelten und 
Finanzierung;

(e) Beschluss von Maßnahmen zur Erleichterung des Grenzverkehrs im Einklang 
mit den Bestimmungen im Zollteil dieses Abkommens, die auf eine 
Verbesserung Verkehrsnetzes ausgerichtet sind, um die Flüssigkeit der 
Verkehrsströme zwischen der Ukraine, der EU und Partnerländern in der 
Region zur erhöhen; 

(f) Austausch von bewährten Vorgehensweisen, die sich als Optionen zur 
Finanzierung von Projekten (sowohl Infrastruktur- als auch horizontale 
Maßnahmen) bieten, einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften, 
einschlägiger Rechtsvorschriften und Benutzungsgebühren; 

(g) gegebenenfalls Berücksichtigung der im Umweltteil dieses Abkommens 
festgelegten Umweltvorschriften, insbesondere der strategischen 
Folgenabschätzung, der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie der Richtlinien 
über Naturschutz und Luftqualität; 

(h) Entwicklung effizienter Verkehrsleitsysteme wie ERTMS auf regionaler 
Ebene, um Kosteneffizienz, Interoperabilität und hohe Qualität zu 
gewährleisten.

2. Die Vertragsparteien nehmen die von der Ukraine vorgelegten informatorischen 
Karten zur Kenntnis. Die Vertragsparteien arbeiten bei der Schaffung eines 
strategischen Verkehrsnetzes in der Ukraine zusammen, das an das Transeuropäische 
Verkehrsnetz (TEN-V) sowie an die regionalen Verkehrsnetze angeschlossen ist.
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3. Die Vertragsparteien sind bestrebt, Projekte von gegenseitigem Interesse zu 
ermitteln, die auf das strategische Verkehrsnetz in der Ukraine ausgerichtet sind.  

4. Karten
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ANHANG XXXIV 

zu KAPITEL 13 GESELLSCHAFTSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE, 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 
Absatz 2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um 
diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten, geändert durch die Richtlinie 2003/58/EG

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 
Absatz 2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der 
Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, 
um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten, geändert durch die Richtlinien 
92/101/EWG des Rates und 2006/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9. Oktober 1978 gemäß Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g des Vertrages betreffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften, geändert 
durch die Richtlinie 2007/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Sechste Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 17. Dezember 1982 gemäß Artikel 54 
Absatz 3 Buchstabe g des Vertrages betreffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften, 
geändert durch die Richtlinie 2007/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Elfte Richtlinie 89/666/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von 
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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Zwölfte Richtlinie 89/667/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 auf dem Gebiet des 
Gesellschaftsrechts betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen 
Gesellschafter 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
betreffend Übernahmeangebote 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 
zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über 
Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und 
zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 8. März 2007 mit Durchführungsbestimmungen 
zu bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere 
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über 
die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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ANHANG XXXV 

zu KAPITEL 13 GESELLSCHAFTSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE, 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern: 

Vierte Richtlinie (78/660/EWG) des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 
Absatz 3 Buchstabe g des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Siebente Richtlinie (83/349/EWG) des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 
Absatz 3 Buchstabe g des Vertrags über den konsolidierten Abschluss

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 
2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards  

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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ANHANG XXXVI 

zu KAPITEL 13 GESELLSCHAFTSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE, 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

– Grundsätze der OECD für die Unternehmensführung  

– Empfehlung der Kommission 2004/913/EG vom 14. Dezember 2004 zur Einführung 
einer angemessenen Regelung für die Vergütung von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften 

– Empfehlung 2005/162/EG der Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben 
von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern/börsennotierter
Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats  
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ANHANG XXXVII 

zu KAPITEL 15 POLITIK IM AUDIOVISUELLEN BEREICH

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende Rechtsakte anzunähern: 

Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 
zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit, 
aufgehoben durch die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Übereinkommen des Europarates über das grenzüberschreitende Fernsehen von 1989. 

Frist: nicht zutreffend. 
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ANHANG XXXVIII 

zu KAPITEL 17 LANDWIRTSCHAFT UND ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN 
RAUMS

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die aufgeführten Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Mitteilungen 
der EU bilden den rechtlichen Bezugsrahmen sofern eine schrittweise Annäherung der 
Rechtsvorschriften in einem bestimmten Bereich oder zu einem bestimmten Erzeugnis von 
der Ukraine in Betracht gezogen wird. 

Qualitätssicherung

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel; 

Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 der Kommission vom 14. Dezember 2006 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von 
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 

Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 
2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen 
sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen;

Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein, insbesondere Titel III „Regulierungsmaßnahmen“ und 
Artikel 117 über Kontrollen, die durch die Verordnung Nr. 491/2009 vom 25. Mai 2009 
aufgehoben und in die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über 
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte einbezogen wurde; 

Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein hinsichtlich der Stützungsprogramme, des Handels 
mit Drittländern, des Produktionspotenzials und der Kontrollen im Weinsektor, insbesondere 
Titel V „Kontrollen im Weinsektor“;

Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des Rates vom 20. März 2006 über die garantiert 
traditionellen Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln; 

Verordnung (EG) Nr. 1216/2007 der Kommission vom 18. Oktober 2007 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des Rates über die garantiert 
traditionellen Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln; 

Ökologischer Landbau

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91; 
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Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und 
Kontrolle;

Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der 
Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern.

Genetisch veränderte Kulturen

Empfehlung der Kommission vom 23. Juli 2003 mit Leitlinien für die Erarbeitung 
einzelstaatlicher Strategien und geeigneter Verfahren für die Koexistenz gentechnisch 
veränderter, konventioneller und ökologischer Kulturen. 

Biodiversität

Verordnung (EG) Nr. 870/2004 des Rates vom 24. April 2004 über ein 
Gemeinschaftsprogramm zur Erhaltung, Charakterisierung, Sammlung und Nutzung 
genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1467/94.

Vermarktungsnormen für Pflanzen, Saatgut, Erzeugnisse von Pflanzen, Früchte und 
Gemüse

Verordnung (EWG) Nr. 890/78 der Kommission vom 28. April 1978 über die Einzelheiten 
der Zertifizierung von Hopfen; 

Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO);  

Verordnung (EG) Nr. 1850/2006 der Kommission vom 14. Dezember 2006 mit 
Durchführungsbestimmungen für die Zertifizierung von Hopfen und Hopfenerzeugnissen; 

Verordnung (EG) Nr. 1295/2008 der Kommission vom 18. Dezember 2008 über die Einfuhr 
von Hopfen aus Drittländern (kodifizierte Fassung); 

Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit 
Futterpflanzensaatgut; 

Verordnung (EG) Nr. 382/2005 der Kommission vom 7. März 2005 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1786/2003 des Rates über die 
gemeinsame Marktorganisation für Trockenfutter; 

Richtlinie 66/402/EWG vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaatgut; 

Richtlinie 68/193/EWG des Rates vom 9. April 1968 über den Verkehr mit vegetativem 
Vermehrungsgut von Reben; 
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Richtlinie 92/33/EWG des Rates vom 28. April 1992 über das Inverkehrbringen von 
Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut; 

Richtlinie 92/34/EWG des Rates vom 28. April 1992 über das Inverkehrbringen von 
Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung; 

Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von 
Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen; 

Richtlinie 1999/105/EG des Rates vom 22. Dezember 1999 über den Verkehr mit forstlichem 
Vermehrungsgut; 

Richtlinie 2001/111/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über bestimmte Zuckerarten für 
die menschliche Ernährung; 

Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission vom 11. Juli 1991 über die Merkmale von 
Olivenölen und Oliventresterölen sowie die Verfahren zu ihrer Bestimmung; 

Richtlinie 76/621/EWG des Rates vom 20. Juli 1976 zur Festsetzung des Höchstgehalts an 
Erukasäure in Speiseölen und -fetten sowie in Lebensmitteln mit Öl- und Fettzusätzen; 

Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur 
Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, 
(EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 
1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001; 

Artikel 157 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO); 

Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen Sortenkatalog 
für landwirtschaftliche Pflanzenarten; 

Richtlinie 2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Betarübensaatgut; 

Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut; 

Richtlinie 2002/56/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln; 

Verordnung (EG) Nr. 1345/2005 der Kommission vom 16. August 2005 mit 
Durchführungsbestimmungen für Einfuhrlizenzen im Olivenölsektor; 

Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- 
und Faserpflanzen; 

Verordnung (EG) Nr. 1019/2002 der Kommission vom 13. Juni 2002 mit 
Vermarktungsvorschriften für Olivenöl; 
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Artikel 123, 126, 177 und 178 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die 
einheitliche GMO); 

Artikel 171cg, Artikel 171ch und Artikel 171cj der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der 
Kommission vom 29. Oktober 2004, in der berichtigten Fassung, mit 
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der 
Stützungsregelungen nach Titel IV und IVa der Verordnung und der Verwendung von 
Stilllegungsflächen für die Erzeugung von Rohstoffen; 

Verordnung (EG) Nr. 507/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1673/2000 des Rates über die 
gemeinsame Marktorganisation für Faserflachs und –hanf;

Richtlinie 2000/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2000 über 
Kakao- und Schokoladeerzeugnisse für die menschliche Ernährung; 

Richtlinie 2001/113/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Konfitüren, Gelees, 
Marmeladen und Maronenkrem für die menschliche Ernährung; 

Richtlinie 1999/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 über 
Kaffee- und Zichorien-Extrakte; 

Verordnung (EG) Nr. 223/2008 der Kommission vom 12. März 2008 zur Festlegung von 
Bedingungen und Verfahren für die Anerkennung von Erzeugerorganisationen der 
Seidenraupenzüchter; 

Richtlinie 2001/112/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Fruchtsäfte und bestimmte 
gleichartige Erzeugnisse für die menschliche Ernährung; 

Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommission vom 21. Dezember 2007 mit 
Durchführungsbestimmungen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 und 
(EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Gemüse; 

Vermarktungsnormen für lebende Tiere und tierische Erzeugnisse 

Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 
2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und 
über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates; 

Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO); 

Verordnung (EG) Nr. 566/2008 der Kommission vom 18. Juni 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates in Bezug auf die 
Vermarktung von Fleisch von bis zu zwölf Monate alten Rindern; 
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Verordnung (EG) Nr. 589/2008 der Kommission vom 23. Juni 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates mit 
Vermarktungsnormen für Eier; 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 543/2008 der Kommission vom 16. Juni 2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der 
Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch; 

Verordnung (EG) Nr. 1249/2008 der Kommission vom 10. Dezember 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zu den gemeinschaftlichen Handelsklassenschemata für 
Schlachtkörper von Rindern, Schweinen und Schafen und zur Feststellung der 
diesbezüglichen Preise; 

Verordnung (EG) Nr. 617/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der 
Vermarktungsnormen für Bruteier und Küken von Hausgeflügel; 

Verordnung (EG) Nr. 2991/94 des Rates vom 5. Dezember 1994 mit Normen für Streichfette; 

Verordnung (EG) Nr. 445/2007 der Kommission vom 23. April 2007 mit bestimmten 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2991/94 des Rates mit Normen für 
Streichfette und zur Verordnung (EWG) Nr. 1898/87 des Rates über den Schutz der 
Bezeichnung der Milch und Milcherzeugnisse bei ihrer Vermarktung (kodifizierte Fassung); 

Richtlinie 2001/114/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über bestimmte Sorten 
eingedickter Milch und Trockenmilch für die menschliche Ernährung; 

Verordnung (EG) Nr. 273/2008 der Kommission vom 5. März 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich 
der Methoden für die Analyse und Qualitätsbewertung von Milch und Milcherzeugnissen;

Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 des Rates vom 13. November 1984 zur Bestimmung des 
gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper, 

Verordnung (EG) Nr. 543/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch; 

Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Honig. 
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ANHANG XXXIX 

zu KAPITEL 20 VERBRAUCHERSCHUTZ

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern:

Produktsicherheit

Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 
über die allgemeine Produktsicherheit 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 87/357/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten für Erzeugnisse, deren tatsächliche Beschaffenheit nicht erkennbar ist und 
die die Gesundheit oder die Sicherheit der Verbraucher gefährden 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Entscheidung 2008/329/EG der Kommission vom 21. April 2008 zur Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass Magnetspielzeug, das in Verkehr gebracht oder auf 
dem Markt bereitgestellt wird, einen Hinweis auf die von diesem Spielzeug ausgehende 
Gefahr für Gesundheit und Sicherheit trägt 

Frist: Die Bestimmungen der Entscheidung werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Entscheidung 2006/502/EG der Kommission vom 11. Mai 2006 zur Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, damit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr 
gebracht werden und das Inverkehrbringen von Feuerzeugen mit Unterhaltungseffekten 
untersagt wird 

Frist: Die Bestimmungen der Entscheidung werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Vermarktung

Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über 
den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über 
unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Vertragsrecht

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Unfaire Vertragsbestimmungen

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen.

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz - Erklärung des Rates und des 
Parlaments zu Artikel 6 Absatz 1 - Erklärung der Kommission zu Artikel 3 Absatz 1 erster 
Gedankenstrich

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 
über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 
Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie 
Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Haustürgeschäfte
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Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz 
im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen. 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Finanzdienstleistungen

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Konsumentenkredit

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über 
Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Rechtsmittel

Empfehlung der Kommission vom 30. März 1998 betreffend die Grundsätze für 
Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten 
zuständig sind (98/257/EG)

Frist: keine gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 

Empfehlung der Kommission vom 4. April 2001 über die Grundsätze für an der 
einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche 
Einrichtungen (2001/310/EG) 

Frist: keine gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 

Durchsetzung

Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über 
Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (Verordnung) 
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Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) 

Frist: Die Bestimmungen der Verordnung werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  
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ANHANG XL 

zu KAPITEL 21 ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH BESCHÄFTIGUNG, 
SOZIALPOLITIK UND CHANCENGLEICHHEIT

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern:

Arbeitsrecht

Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflicht des Arbeitgebers 
zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein 
Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie des Rates 91/383/EWG vom 25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem 
Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Massenentlassungen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 
Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen 
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Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft – Gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission zur Vertretung der Arbeitnehmer 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Diskriminierungsbekämpfung und Gleichstellung der Geschlechter

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz 
(zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen 
Sicherheit

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz

Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der 
Arbeit

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. Arbeitsstätten, die bereits vor Ablauf der für die Umsetzung 
der Richtlinie vorgegebenen Frist genutzt werden, müssen spätestens sechs Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens die in Anhang II aufgeführten Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz erfüllen. 

Richtlinie 89/655/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG)

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. Arbeitsmittel, die den Arbeitnehmern bereits vor Ablauf der 
für die Umsetzung der Richtlinie vorgesehenen Frist im Unternehmen bzw. Betrieb zur 
Verfügung stehen, müssen spätestens sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens den 
Mindestvorschriften im Sinne des Anhangs entsprechen. 

Richtlinie 2001/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 zur 
Änderung der Richtlinie 89/655/EWG des Rates über Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit 
(zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 92/91/EWG des Rates vom 3. November 1992 über Mindestvorschriften zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in den Betrieben, 
in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (elfte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. Arbeitsstätten, die bereits vor Ablauf der für die Umsetzung 
der Richtlinie vorgesehenen Frist genutzt werden, müssen möglichst bald, spätestens jedoch 
fünf Jahre nach diesem Zeitpunkt die im Anhang aufgeführten Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz erfüllen. 
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Richtlinie 92/104/EWG des Rates vom 3 Dezember 1992 über Mindestvorschriften zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in übertägigen 
oder untertägigen mineralgewinnenden Betrieben (Zwölfte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. Arbeitsstätten, die bereits vor Ablauf der für die Umsetzung 
der Richtlinie vorgesehenen Frist genutzt werden, müssen möglichst bald, spätestens jedoch 
neun Jahre nach diesem Zeitpunkt die im Anhang aufgeführten Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz erfüllen. 

Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder 
ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG)

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 83/477/EWG des Rates vom 19. September 1983 über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (Zweite Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 80/1107/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 91/382/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Änderung der Richtlinie 
83/477/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 80/1107/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. März 2003 zur 
Änderung der Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der 
Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG 
des Rates) (kodifizierte Fassung der Richtlinie 90/394/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 
über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der 
Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
(kodifizierte Fassung der Richtlinie 90/679/EWG)  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Fünfte 
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die 
Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte 
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 
(vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 
über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können 
(Fünfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25 Juni 2002 über 
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
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Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6 Februar 2003 über 
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) (17. Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2004/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder) (18. 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über 
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) 
(19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 93/103/EG des Rates vom 23. November 1993 über die Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen (13. 
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung 
auf Schiffen  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von Lasten, die 
für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt 
(Vierte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
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Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom 29. Mai 1991 zur Festsetzung von 
Richtgrenzwerten zur Durchführung der Richtlinie 80/1107/EWG des Rates über den Schutz 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten Liste 
von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit  

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/15/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festlegung einer zweiten 
Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates 
und zur Änderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Bei Inkrafttreten dieses Abkommens legt der Assoziationsrat die Frist fest, die der Ukraine für 
die Umsetzung folgender Richtlinien eingeräumt wird:  

– Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung; 

– Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung) 
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ANHANG XLI 

zu KAPITEL 22 ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern:

Tabak

Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2001 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2003/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung und 
Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Empfehlung des Rates vom 2. Dezember 2002 zur Prävention des Rauchens und für 
Maßnahmen zur gezielteren Bekämpfung des Tabakkonsums (2003/54/EG)  

Frist: keine gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 

Übertragbare Krankheiten

Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung 
und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft  

Frist: Diese Bestimmungen werden mit Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  

Entscheidung 2000/96/EG der Kommission vom 22. Dezember 1999 betreffend die von dem 
Gemeinschaftsnetz nach und nach zu erfassenden übertragbaren Krankheiten gemäß der 
Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

Frist: Diese Bestimmungen werden mit Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  

Entscheidung 2002/253/EG der Kommission vom 19. März 2002 zur Festlegung von 
Falldefinitionen für die Meldung übertragbarer Krankheiten an das Gemeinschaftsnetz gemäß 
der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
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Frist: Diese Bestimmungen werden mit Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt.  
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Blut

Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur 
Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, 
Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und Blutbestandteilen und 
zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  

Richtlinie 2004/33/EG der Kommission vom 22. März 2004 zur Durchführung der Richtlinie 
2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich bestimmter technischer 
Anforderungen für Blut und Blutbestandteile 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  

Richtlinie 2005/62/EG der Kommission vom 30. September 2005 zur Durchführung der 
Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
gemeinschaftliche Standards und Spezifikationen für ein Qualitätssystem für 
Blutspendeeinrichtungen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  

Richtlinie 2005/61/EG der Kommission vom 30. September 2005 zur Durchführung der 
Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 
Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und die Meldung ernster Zwischenfälle und ernster 
unerwünschter Reaktionen 

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.  

Gewebe, Zellen und Organe

Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, 
Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Geweben und 
Zellen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2006/17/EG der Kommission vom 8. Februar 2006 zur Durchführung der Richtlinie 
2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich technischer Vorschriften 
für die Spende, Beschaffung und Testung von menschlichen Geweben und Zellen
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Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Richtlinie 2006/86/EG der Kommission vom 24. Oktober 2006 zur Umsetzung der Richtlinie 
2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an 
die Rückverfolgbarkeit, der Meldung schwerwiegender Zwischenfälle und unerwünschter 
Reaktionen sowie bestimmter technischer Anforderungen an die Kodierung, Verarbeitung, 
Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen

Frist: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt.

Psychische Gesundheit – Abhängigkeit von Drogen

Empfehlung 2003/488/EG des Rates vom 18. Juni 2003 zur Prävention und Reduzierung von 
Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit der Drogenabhängigkeit

Frist: keine Gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 

Alkohol

Empfehlung 2001/458/EG des Rates vom 5. Juni 2001 zum Alkoholkonsum von jungen 
Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, 

Frist: keine gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 

Krebs

Empfehlung 2003/878/EG des Rates vom 2. Dezember 2003 zur Krebsfrüherkennung 

Frist: keine gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 

Prävention von Verletzungen und Förderung der Sicherheit

Empfehlung des Rates vom 31. Mai 2007 zur Prävention von Verletzungen und zur 
Förderung der Sicherheit

Frist: keine gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich 
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ANHANG XLII 

zu KAPITEL 23 ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG UND JUGEND

von TITEL V: WIRTSCHAFTLICHE UND SEKTORALE ZUSAMMENARBEIT

– Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 über 
die verstärkte europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung in der 
Hochschulbildung (2006/143/EG)

– Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur 
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 
(2008/C 111/01)
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ANHANG XLIII 

VON TITEL VI FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT EINSCHLIESSLICH 
BETRUGSBEKÄMPFUNG

Bestimmungen für Betrugsbekämpfung und Kontrollen 

Definitionen

Für die Zwecke von [Titel VI Finanzielle Zusammenarbeit einschließlich 
Betrugsbekämpfung] dieses Abkommens bezeichnet der Ausdruck: 

„Unregelmäßigkeit“ jeden Verstoß gegen eine Bestimmung des EU-Rechts, dieses 
Abkommens oder daraus resultierender Abkommen und Verträge infolge einer Handlung oder 
Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers, die einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan 
der EU oder die von der EU verwalteten Haushalte bewirkt hat bzw. bewirken würde, sei es 
durch die Verminderung oder den Ausfall von Eigenmitteleinnahmen, die direkt im Namen 
der EU erhoben werden, sei es durch eine ungerechtfertigte Ausgabe. 

„Betrug“ jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung im Zusammenhang mit 

(a) der Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen 
oder Unterlagen mit der Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der EU 
oder aus den Haushalten, die von der EU oder in deren Namen verwaltet werden, 
unrechtmäßig erlangt oder einbehalten werden; 

(b) dem Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit 
derselben Folge; 

(c) der missbräuchlichen Verwendung solcher Mittel zu anderen Zwecken als denen, für 
die sie ursprünglich bewilligt worden sind. 

„Aktive Bestechung“ einen Tatbestand der dann gegeben ist, wenn eine Person vorsätzlich 
einem Beamten unmittelbar oder über eine Mittelsperson einen Vorteil jedweder Art für ihn 
selbst oder für einen Dritten als Gegenleistung dafür verspricht oder gewährt, dass der Beamte 
unter Verletzung seiner Dienstpflichten eine Diensthandlung oder eine Handlung in 
Ausübung seines Dienstes vornimmt oder unterlässt, wodurch die finanziellen Interessen der 
Europäischen Union geschädigt werden oder geschädigt werden können. 

„Passive Bestechung“ einen Tatbestand, der dann gegeben ist, wenn ein Bediensteter 
vorsätzlich unmittelbar oder über eine Mittelsperson für sich oder für einen Dritten Vorteile 
jedweder Art als Gegenleistung dafür fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, dass er 
unter Verletzung seiner Dienstpflichten eine Diensthandlung oder eine Handlung in 
Ausübung seines Dienstes vornimmt oder unterlässt, wodurch die finanziellen Interessen der 
Europäischen Union geschädigt werden oder geschädigt werden können. 

„Interessenskonflikt“ eine Situation, die besteht, wenn bei einem Mitglied des Personals aus 
Gründen der familiären oder privaten Verbundenheit, der politischen Übereinstimmung oder 
der nationalen Zugehörigkeit, des wirtschaftlichen Interesses oder sonstiger gemeinsamer 
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Interessen mit einem Bieter, Bewerber oder Begünstigten Zweifel an der unparteiischen und 
objektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben aufkommen oder in den Augen externer Dritter 
der Anschein erweckt werden könnte, dass dies der Fall ist. 

„Zu Unrecht gezahlt“ eine Zahlung, die gegen die für die Verwendung von EU-Mitteln 
geltenden Bestimmungen verstößt. 

„Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung“ den auf Betrugsbekämpfung spezialisierten 
Dienst der Europäischen Kommission. Gemäß dem Beschluss der Kommission vom 28. April 
1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten ist das funktionell 
unabhängige Amt mit der Durchführung von Verwaltungsuntersuchungen beauftragt, die dazu 
dienen, Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der EU zu bekämpfen. 

„Staatliche Finanzierungsstelle“ die zuständige Durchführungsstelle der Ukraine, die EU-
Mittel zur Durchführung der Finanzhilfe der EU erhält.

Artikel 1 

Informationsaustausch und weitere Zusammenarbeit auf operativer Ebene 

(1) Zur ordnungsgemäßen Umsetzung dieses Anhangs tauschen die zuständigen 
Behörden der Ukraine und der EU regelmäßig Informationen aus und treten auf 
Wunsch einer der Vertragsparteien zu Konsultationen zusammen. 

(2) Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung kann mit seinen ukrainischen Partnern 
eine weiterreichende Zusammenarbeit im Bereich der Betrugsbekämpfung 
vereinbaren, die auch praktische Vereinbarungen mit den ukrainischen Behörden für 
spezifische Untersuchungen umfasst.

(3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten gilt Artikel 10 des Anhangs XLIII 
dieses Abkommens.

Artikel 2 

Verhütung von Unregelmäßigkeiten, Betrug und Korruption 

(1) Die Behörden der Ukraine und der EU prüfen regelmäßig, ob die mit EU-Mitteln 
finanzierten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Sie ergreifen alle 
geeigneten Maßnahmen, um Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhindern und 
Abhilfe zu schaffen.

(2) Die Behörden der Ukraine und der EU ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um 
aktive und passive Korruption zu verhindern und zu bekämpfen und jeglichen 
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Interessenkonflikt in allen Phasen der Auftrags- und Zuschussvergabeverfahren oder 
bei der Ausführung der entsprechenden Aufträge auszuschließen.

(3) Die ukrainischen Behörden unterrichten die Kommission über alle 
Präventivmaßnahmen. Gegebenenfalls unterrichtet auch die Kommission die 
ukrainischen Behörden über die Entwicklung ihrer Präventivmaßnahmen. 

(4) Werden die Finanzhilfeinstrumente nach dem Grundsatz der dezentralen oder der 
indirekten zentralen Mittelverwaltung ausgeführt, so kann die Kommission 
Nachweise gemäß Artikel 56 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 
25. Juni 2002 verlangen.

Sie kann auch den Nachweis verlangen, dass die Verfahren für die Vergabe von Aufträgen 
und Zuschüssen die Grundsätze der Transparenz, der Gleichbehandlung und der 
Nichtdiskriminierung wahren, jeglichen Interessenkonflikt vermeiden, den international 
anerkannten Normen gleichwertige Garantien bieten und mit den Bestimmungen über die 
wirtschaftliche Haushaltsführung in Einklang stehen. 

Zu diesem Zweck stellen die zuständigen ukrainischen Behörden der Kommission innerhalb 
einer angemessenen Frist alle angeforderten Informationen über die Ausführung der EU-
Mittel zur Verfügung und unterrichten sie unverzüglich über wesentliche Änderungen ihrer 
Verfahren oder Systeme.  

(5) Bei der Einführung und Anwendung neuer Präventivmaßnahmen können die 
ukrainischen Behörden die Erfahrungen der Kommission nutzen. 

Artikel 3 

Ermittlung und Strafverfolgung 

Die Parteien gewährleisten, dass in bei nationalen Kontrollen oder EU-Kontrollen 
aufgedeckten Fällen, in denen Betrug, Korruption oder andere Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Interessekonflikten vorliegen oder ein entsprechender Verdacht besteht, 
entsprechende Ermittlungen und Strafverfahren eingeleitet werden. Gegebenenfalls 
unterstützt das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung die zuständigen ukrainischen 
Behörden bei der Erfüllung dieser Aufgabe. 

Artikel 4 

Mitteilung von Unregelmäßigkeiten 

(1) Die zuständigen ukrainischen Behörden informieren die Kommission unverzüglich 
über alle Fälle, von denen sie Kenntnis erhalten haben und die Betrug, Korruption 
oder andere Unregelmäßigkeiten einschließlich Interessenkonflikten, im 
Zusammenhang mit der Ausführung von EU-Mitteln betreffen oder in denen ein 
entsprechender Verdacht besteht. Im Falle eines Betrugs- oder Korruptionsverdachts
ist auch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung zu unterrichten.  

(2) Die zuständigen ukrainischen Behörden erstatten Bericht über alle Maßnahmen, die 
in Zusammenhang mit den gemäß diesem Artikel mitgeteilten Fällen ergriffen 
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wurden. Sollte es keine zu meldenden Fälle geben, machen die zuständigen 
ukrainischen Behörden der Kommission nach Abschluss eines jeden Kalenderjahres 
eine entsprechende Mitteilung.

(3) Die Kommission stellt den zuständigen ukrainischen Behörden gegebenenfalls 
einschlägige Informationen zu Trends und Vorgehensweisen bei Betrug und 
Korruption zur Verfügung. 

(4) Der Assoziationsrat legt die Modalitäten der Übermittlung von Informationen durch 
die zuständigen ukrainischen Behörden an die Kommission fest. 

Artikel 5 

Prüfungen

(1) Die Kommission und der Europäische Rechnungshof prüfen, ob alle Ausgaben in 
Verbindung mit der Ausführung von EU-Mitteln rechtmäßig und ordnungsgemäß 
getätigt wurden, und überzeugen sich von der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung.

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zahlungen. 
Sie stützt sich auf Rechnungsunterlagen und kann erforderlichenfalls vor Ort bei 
jedem für die Verwaltung von EU-Mitteln zuständigen oder daran beteiligten 
Unternehmen vorgenommen werden. Die Prüfung kann vor Abschluss der 
Rechnungen des betreffenden Haushaltsjahres und bis fünf Jahre nach der Zahlung 
des Restbetrags vorgenommen werden. 

Die Inspektoren der Kommission oder andere von ihr oder dem Europäischen 
Rechnungshof beauftragte Personen können Unterlagen prüfen und vor Ort 
Kontrollen und Rechnungsprüfungen bei jedem Unternehmen, das für die 
Verwaltung von EU-Mitteln zuständig oder daran beteiligt ist, oder deren 
Unterauftragnehmern in der Ukraine vornehmen.  

(2) Die Rechnungsprüfer der Kommission und des Europäischen Rechnungshofes 
erhalten in angemessenem Umfang Zugang zu Einrichtungen, Arbeiten und 
Unterlagen sowie zu allen Informationen – auch in elektronischer Form –, die zur 
Durchführung solcher Prüfungen erforderlich sind. Alle öffentlichen Einrichtungen 
der Ukraine müssen von diesem Zugangsrecht Kenntnis erhalten und es muss 
ausdrücklich in den Verträgen zur Anwendung der in diesem Abkommen genannten 
Instrumente festgeschrieben werden. 

(3) Diese Kontrollen und Rechnungsprüfungen gelten für alle Auftragnehmer und 
Unterauftragnehmer, die direkt oder indirekt EU-Mittel erhalten haben. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeiten der Europäische Rechnungshof und die 
ukrainischen Rechnungsprüfungsorgane unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit 
vertrauensvoll zusammen. 

Artikel 6 

Kontrollen vor Ort 
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(1) Im Rahmen dieses Abkommens ist das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
berechtigt, gemäß der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 
11. November 1996 im Hoheitsgebiet der Ukraine Kontrollen vor Ort und 
Überprüfungen durchzuführen, um die finanziellen Interessen der EU vor Betrug und 
sonstigen Unregelmäßigkeiten zu schützen. 

Bei der Durchführung dieser Kontrollen vor Ort und der Überprüfungen werden die 
Bediensteten des Europäischen Amts für Betrugbekämpfung nach Möglichkeit den 
ukrainischen Rechtsvorschriften Rechnung tragen. 

(2) Die Kontrollen vor Ort und die Überprüfungen werden von dem Europäischen Amt 
für Betrugbekämpfung in enger Zusammenarbeit mit den für Betrugsbekämpfung 
zuständigen ukrainischen Behörden vorbereitet und durchgeführt. 

Die ukrainischen Behörden werden über Gegenstand, Ziel und Rechtsgrundlage der 
Kontrollen und Überprüfungen unterrichtet, damit sie die erforderliche Unterstützung 
gewähren können. Zu diesem Zweck können die Bediensteten der zuständigen 
ukrainischen Behörden an den Kontrollen vor Ort und den Überprüfungen 
teilnehmen. 

(3) Sollten die ukrainischen Behörden entsprechendes Interesse bekunden, so können die 
Kontrollen vor Ort und die Überprüfungen gemeinsam mit ihnen vom Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung durchgeführt werden.  

(4) Widersetzen sich die Empfänger von EU-Mitteln einer Kontrolle vor Ort oder einer 
Überprüfung, so leisten die ukrainischen Behörden im Einklang mit den nationalen 
Vorschriften den Bediensteten des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung die 
notwendige Unterstützung, damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen und Kontrollen 
vor Ort oder Überprüfungen durchführen können. 

Artikel 7 

Verwaltungsrechtliche Strafmaßnahmen und Sanktionen 

Unbeschadet der Anwendung des ukrainischen Rechts kann die Kommission gemäß den 
Verordnungen (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002 und (EG, Euratom) 
Nr. 2342/2002 vom 23. Dezember 2002 sowie (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 
18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften zu verwaltungsrechtliche Strafmaßnahmen und Sanktionen greifen. 

Artikel 8 

Wiedereinziehung

(1) Die ukrainischen Behörden ergreifen geeignete Maßnahmen, um zu Unrecht 
ausgezahlte EU-Mittel für die staatliche Finanzierungsstelle wiedereinzuziehen. 

Ist die Verwaltung der EU-Mittel den ukrainischen Behörden übertragen worden, 
kann die Kommission zu Unrecht gezahlte EU-Mittel wieder einziehen und zwar 
insbesondere durch Finanzkorrekturen. Die Kommission trägt dabei den Maßnahmen 



DE 80   DE

Rechnung, die von den ukrainischen Behörden ergriffen wurden, um einen Verlust 
der betreffenden EU-Mittel zu verhindern. 

Die Kommission berät mit der Ukraine über die Angelegenheit, bevor sie über eine 
Wiedereinziehung entscheidet. Streitigkeiten über eine Wiedereinziehung werden im 
Assoziationsrat erörtert.

(2) Verwaltet die Kommission die EU-Mittel direkt oder indirekt durch Übertragung von 
Haushaltsvollzugsaufgaben auf Dritte, sind Entscheidungen der Kommission, die in 
den Geltungsbereich des Kapitels über finanzielle Zusammenarbeit dieses 
Abkommens fallen, das anderen Rechtspersonen als Staaten eine Zahlung auferlegt, 
in der Ukraine nach folgenden Grundsätzen vollstreckbar: 

(a) Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts 
der Ukraine. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich 
lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen 
Behörde erteilt, die die Regierung der Ukraine zu diesem Zweck bestimmt und 
der Kommission und dem Gerichtshof der Europäischen Union benennt. 

(b) Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden 
Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung nach ukrainischem Recht 
betreiben, indem sie die zuständige Stelle unmittelbar anruft. 

(c) Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs 
ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die Rechtsprechungsorgane der 
Ukraine zuständig. 

(3) Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die 
Echtheit des Titels erstrecken darf, von der Behörde erteilt, die die ukrainische 
Regierung zu diesem Zweck bestimmt hat. Die Vollstreckung erfolgt nach den 
Vorschriften des ukrainischen Prozessrechts. Die Rechtmäßigkeit der 
Vollstreckungsentscheidung, unterliegt der Prüfung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union. 

(4) Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union aufgrund einer Schiedsklausel in 
einem Vertrag, der im Rahmen dieses Anhangs geschlossen wurde, sind nach den 
gleichen Bedingungen vollstreckbar. 

Artikel 9 

Vertraulichkeit

Die aufgrund dieses Anhangs übermittelten oder erhaltenen Informationen unterliegen, 
unabhängig von ihrer Form, dem Amtsgeheimnis und genießen den Schutz, der 
vergleichbaren Informationen nach ukrainischem Recht und nach den entsprechenden 
Vorschriften für die Organe der EU zukommt. Diese Informationen dürfen nur an Personen 
weitergegeben werden, die in den Organen der EU, den Mitgliedstaaten oder der Ukraine 
aufgrund ihrer amtlichen Eigenschaft davon Kenntnis erhalten dürfen, und zu keinem anderen 
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Zweck als zur Gewährleistung eines wirksamen Schutzes der finanziellen Interessen der 
Vertragsparteien verwendet werden. 

Artikel 10 

Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden nur übermittelt, sofern dies für die Umsetzung 
dieses Abkommens durch die zuständigen Behörden der Ukraine bzw. der EU 
erforderlich ist. Bei der Übermittlung, Verarbeitung oder Behandlung 
personenbezogener Daten im Einzelfall nach Artikel 15 beachten die zuständigen 
Behörden der Ukraine die einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die 
zuständigen Behörden der EU die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr. 

(2) Für eine solche Datenübermittlung gelten insbesondere die Bestimmungen des am 
28. Januar 1981 in Straßburg unterzeichneten Übereinkommens des Europarats zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten 
(ETS Nr. 108) und des am 8. November 2001 unterzeichneten Zusatzprotokolls zum 
Übereinkommen zum Schutz natürlicher Personen im Falle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Hinblick auf die Arbeit von Aufsichtsbehörden und auf 
den grenzüberschreitenden Datenverkehr (ETS Nr. 181). 

(3) Zusätzlich gelten die folgenden Bestimmungen: 

(d) Die übermittelnde Behörde und die empfangende Behörde treffen alle 
zumutbaren Maßnahmen, um gegebenenfalls die Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung personenbezogener Daten zu gewährleisten, falls die Verarbeitung 
nicht mit diesem Artikel in Einklang steht, insbesondere weil die Daten nicht 
dem Verarbeitungszweck entsprechen, dafür nicht erheblich oder sachlich nicht 
richtig sind oder darüber hinausgehen. Dies schließt die Notifizierung der 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung an die andere Vertragspartei ein. 

(e) Auf Ersuchen teilt die empfangende Behörde der übermittelnden Behörde mit, 
welchen Gebrauch sie von den übermittelten Daten gemacht hat und welche 
Ergebnisse sie damit erzielt hat. 

(f) Personenbezogene Daten dürfen nur den zuständigen Behörden übermittelt 
werden. Für die Weitergabe an andere Stellen ist die vorherige Zustimmung 
der übermittelnden Behörde erforderlich. 

(g) Die übermittelnde Behörde und die empfangende Behörde sind verpflichtet, 
schriftliche Aufzeichnungen über die Übermittlung und den Empfang 
personenbezogener Daten zu führen. 
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ANHANG XLIV 

VON TITEL VI FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT EINSCHLIESSLICH 
BETRUGSBEKÄMPFUNG

Die Ukraine verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 
schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften anzunähern:

Übereinkommen der EU vom 26. Juli 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften:  

– Artikel 1 – Allgemeine Bestimmungen, Definitionen 

– Artikel 2 Absatz 1 – Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass die in Artikel 1 genannten Handlungen sowie die Beteiligung an Handlungen im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 1, die Anstiftung dazu oder der Versuch solcher 
Handlungen durch wirksame, angemessene und abschreckende Strafen geahndet 
werden

– Artikel 3 - Strafrechtliche Verantwortung der Unternehmensleiter  

Frist: Diese Bestimmungen des Übereinkommens werden innerhalb von 5 Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Protokoll zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften: 

– Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 1 Absatz 2 – einschlägige Definitionen 

– Artikel 2 – Bestechlichkeit 

– Artikel 3 – Bestechung 

– Artikel 5 Absatz 1 – Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass die in den Artikeln 2 und 3 genannten Handlungen sowie die Beteiligung an 
diesen Handlungen und die Anstiftung dazu durch wirksame, angemessene und 
abschreckende Strafen geahndet werden 

– Artikel 7 sofern auf Artikel 3 des Übereinkommens Bezug genommen wird. 

Frist: Diese Bestimmungen werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens umgesetzt. 

Zweites Protokoll zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften:  

– Artikel 1 – Definitionen 

– Artikel 2 – Geldwäsche 
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– Artikel 3 – Verantwortlichkeit von juristischen Personen 

– Artikel 4 – Sanktionen für juristische Personen 

– Artikel 12 sofern auf Artikel 3 des Übereinkommens Bezug genommen wird. 

Frist: Diese Bestimmungen werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens umgesetzt. 




